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BOS-EINSATZDROHNEN
Arbeitsgruppe stellte Status quo vor  

DROHNEN ZUR 
EINSATZUNTERSTÜTZUNG

Im Steinbruch Gumpoldskirchen haben Feuerwehr, Rotes Kreuz, Bergret-
tungsdienst, Wasserrettung und Arbeiter-Samariter-Bund Mitte August 
zwei erfolgreiche Drohnen-Einsätze vor zahlreichen Journalisten de-
monstriert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gesetzesänderung (seit 
1. August 2021 gilt die EU-Drohnenverordnung auch für Feuerwehr & 

Rettungsdienst) wollte man den Status quo der Arbeitsgruppe für 
BOS-Drohnen präsentieren.

Redaktion und teilnehmende BOS

D
ie Suche nach Glutnestern sowie eine Perso-
nensuche per Drohne wurden vorgezeigt. Be-
eindruckt davon zeigte sich Staatssekretär Ma-

gnus Brunner: „Ich gratuliere den beteiligten 
Einsatzorganisationen zu der Vorführung und wün-
sche erfolgreiche Einsätze.“ Insgesamt erfreuen sich 
Drohnen immer größerer Beliebtheit. „Es bieten 
sich zahlreiche Anwendungsgebiete an: Für zeitkri-
tische Einsätze und als Suchgeräte, wie etwa bei Ret-
tungseinsätzen oder in Krisensituationen; zur War-

tung und Inspektion von Infrastruktur und Schäden; 
und in der Landwirtscha�  z.B. bei der Nützlingsaus-
bringung.“ 

EU-Verordnung gilt nun auch für Feuerwehr
Seit 1. August 2021 gilt für BOS-Drohnen (Behör-
den und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) 
auch die EU-Drohnenverordnung. Dies wurde nun 
mit der Novelle des Lu� fahrtgesetzes umgesetzt, 
welche durch eine organisationsübergreifende 
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Wolfgang Fischer 
(Wasserrettung), 
Andreas Oblasser (Lei-
ter der Arbeitsgruppe), 
Staatssekretär Magnus 
Brunner, Martin Gurdet 
(Bergrettung), Markus 
Bertl (Arbeiter-Sama-
riterbund) und Franz 
Jelinek (Rotes Kreuz).

FELIX.
mitKÜCHE

5-Morgensterne-
Thomas Morgenstern

präsentiert:

ZUTATEN

ZUBEREITUNG

• 1 Glas FELIX Sugo Gemüse 360 g 
• 1 Pkg. Pizzateig
• 60 g geriebener Mozzarella 
• 1 Baguette

• Olivenöl
• Frischer Oregano
• Salz & Pfeffer 

1. 1 Packung Pizzateig ausrollen und in ca. 2 cm Streifen 
schneiden.  

2. Die obere Hälfte des Teiges mit FELIX Sugo Gemüse bestrei-
chen und mit geriebenem Mozzarella bestreuen. 

3.  Streifen von unten nach oben zusammenklappen und von 
unten nach oben ineinander verdrehen. 

4. Olivenöl mit Salz, Pfeffer und frischem Oregano vermischen 
und Sugo Stangerl damit bestreichen. 

5. Baguette in Scheiben schneiden, mit restlichem FELIX Sugo 
Gemüse bestreichen und mit Mozzarella bestreuen. 

5. Bei 200 Grad im vorgeheizten Backrohr ca. 15 Minuten 
backen. 

Mehr  vegetarische Rezepte & Videos 
mit FELIX Sugo auf felix.at

Tipp zum Rezept:  Mit FELIX Sour Cream Sauce servieren.

FELIX-Sugo_Rezept_Feuerwehr_210x280mm_abf_NEU_F39L.indd   1 28.05.21   09:09FWat_2021_09_08-13__Drohnen.indd   8 02.09.2021   09:08:08
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FELIX.
mit

FELIX.
KÜCHEKÜCHE

5-Morgensterne-
Thomas Morgenstern

präsentiert:

Sugo Stangerl

& Crostini

ZUTATEN

ZUBEREITUNG

• 1 Glas FELIX Sugo Gemüse 360 g 
• 1 Pkg. Pizzateig
• 60 g geriebener Mozzarella 
• 1 Baguette

• Olivenöl
• Frischer Oregano
• Salz & Pfeffer 

1. 1 Packung Pizzateig ausrollen und in ca. 2 cm Streifen 
schneiden.  

2. Die obere Hälfte des Teiges mit FELIX Sugo Gemüse bestrei-
chen und mit geriebenem Mozzarella bestreuen. 

3.  Streifen von unten nach oben zusammenklappen und von 
unten nach oben ineinander verdrehen. 

4. Olivenöl mit Salz, Pfeffer und frischem Oregano vermischen 
und Sugo Stangerl damit bestreichen. 

5. Baguette in Scheiben schneiden, mit restlichem FELIX Sugo 
Gemüse bestreichen und mit Mozzarella bestreuen. 

5. Bei 200 Grad im vorgeheizten Backrohr ca. 15 Minuten 
backen. 

Mehr  vegetarische Rezepte & Videos 
mit FELIX Sugo auf felix.at

Tipp zum Rezept:  Mit FELIX Sour Cream Sauce servieren.

für 8 bis 12  Stangerl

FELIX-Sugo_Rezept_Feuerwehr_210x280mm_abf_NEU_F39L.indd   1 28.05.21   09:09FWat_2021_09_08-13__Drohnen.indd   9 02.09.2021   09:08:11
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BOS-EINSATZDROHNEN
Arbeitsgruppe stellte Status quo vor  

Drohnen-Arbeitsgruppe unter Vorsitz des Österrei-
chischen Bundesfeuerwehrverbands (ÖBFV) seit 
Sommer 2020 gefordert wurde. Im genauen Wort-
laut sind nun folgende Einsatzzwecke abgedeckt:  
„(…) für den Such- und Rettungsdienst, im Dienste 
der Brandbekämpfung und der Katastrophenhilfe 
(…)“, vgl. Lu�fahrtgesetz, §24j, Abs. 1.
„Drohnen werden in Zukun� zur Standardausrüs-
tung der Einsatzorganisationen werden. Durch Ein-
satzplanung, Betrieb und Nachbereitung sowie 
durch eine harmonisierte Aus- und Fortbildung 
werden wir unserem Au�rag, der Bevölkerung in 
Notsituationen zu helfen, durch neue Technologien 
umso besser nachkommen können“, zeigt sich 
Andreas Oblasser, Leiter der Arbeitsgruppe, über-
zeugt von der Zukun�sfähigkeit der Drohnen zur 
Einsatzunterstützung. 

Zahlreiche Einsatzbereiche
Die Szenarien, bei welchen Drohnen 
zum Einsatz kommen, sind vielfältig: 
Die Lageerkundung aus der Lu�, bei-
spielsweise bei Massenkarambolagen, 
bei Naturkatastrophen oder bei Brän-
den in unübersichtlichen Bereichen 
oder bei der Suche nach Personen in 
unwegsamem Gelände oder im Was-

ser, bei denen auch Wärmebildkameras eingesetzt 
werden. „Aber auch die Überwachung von unüber-
sichtlichen Großveranstaltungen, die zumeist be-
hördlich in den Veranstaltungsbescheiden vorgege-
ben wird, wird durch den Einsatz von Drohnen 
erleichtert. Als Beispiel können hier große Triath-
lon-Veranstaltungen mit mehreren Hundert Teil-
nehmern im Wasser genannt werden“, so Wolfgang 
Fischer, Bundes-Drohnenkoordinator der Österrei-
chischen Wasserrettung. 

Katastrophen halten sich nicht an Werktage
Seit mehreren Jahren arbeiten Einsatzorganisatio-
nen in Österreich bereits mit unbemannten Lu�-
fahrzeugen zur Einsatzunterstützung. Dabei stieß 
man schnell auf Hürden. Im Einsatzfall werden 
Drohnen auch bei widrigen Wetterverhältnissen ge-
startet. Wind, leichter Regen und Flüge in der Nacht 
sind keine Seltenheit. Neben diesen technischen He-
rausforderungen kamen auch legistische hinzu, so 
waren Nacht- oder Wochenend�üge nur unter be-
stimmten gesetzlichen Voraussetzungen und mit 
Sonderausbildungen möglich sowie grenzüber-
schreitende Einsätze gar nicht erlaubt.
Deshalb hat sich im Sommer 2019 eine organisat- 
ionsübergreifende Arbeitsgruppe etabliert. Das En-
gagement und die intensive Auseinandersetzung mit 
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Vorführung der Wär-
mebildkamera: Suche 
nach Glutnestern und 
Personen aus ca. 70m 
Höhe.

Der Unschlagbare
Sie bewegen sich in Bereichen mit unterschiedlichen Frequenzen? Beim s.QUAD Voice  ist 
die Option Mehrkanal verfügbar.

www.swissphone.com

ACHTUNG NEU:
Analog Pager  

für die Steiermark
s.QUAD Voice  

(4mMB)

Hervorragender Empfang

Lange Batterielaufzeit

Äusserst robust

Wasserdichtes Gehäuse

ADV-10-20_sQUAD-Voice_RZ.indd   1 20.10.2020   13:43:34FWat_2021_09_08-13__Drohnen.indd   10 02.09.2021   09:08:11
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Oblasser und Brunner 
beim Medientermin in 
Gumpoldskirchen.

BOS-EINSATZDROHNEN
Arbeitsgruppe stellte Status quo vor  

der Materie aller BOS sowie der Vertreter des Bun-
desministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie, des Innen-
ministeriums, des Bundesheeres, von Austro Cont-
rol sowie der FH Joanneum Graz zeigt die Wichtig-
keit einer e�zienten, sicheren und 
zukun�sorientierten Nutzung dieser Fluggeräte im 
Einsatzfall. 

Novellierung des Luftfahrtgesetzes erreicht
Das am 31. Dezember 2020 in Kra� getretene 
EU-Drohnenregulativ stellte die BOS vor eine neue 
Situation, denn dadurch konnte ein Privatpilot mehr 
Möglichkeiten der Drohne ausnutzen als Einsatzor-
ganisationen. Durch die Novellierung des Lu�fahrt-
gesetzes, welche seit 1. August 2021 gilt, konnte nun 
auch das geklärt werden. „Das neue Drohnenregula-
tiv scha� die Voraussetzungen, dass Drohnen we-
sentlich schneller und �exibler von Einsatzorganisa-
tionen verwendet werden können. In umfassenden 

Schulungen hat Austro Control das neue Regulativ 
vorgestellt und zukün�ige Einsatz-PilotInnen auf 
die erforderlichen Prüfungen vorbereitet. Es freut 
mich, dass wir durch die gute Zusammenarbeit von 
Austro Control und den Einsatzorganisationen in 
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Der Unschlagbare
Sie bewegen sich in Bereichen mit unterschiedlichen Frequenzen? Beim s.QUAD Voice  ist 
die Option Mehrkanal verfügbar.

www.swissphone.com

ACHTUNG NEU:
Analog Pager  

für die Steiermark
s.QUAD Voice  

(4mMB)

Hervorragender Empfang

Lange Batterielaufzeit

Äusserst robust

Wasserdichtes Gehäuse
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fire.cc/drohnen
Dieses Plakat und 

weitere Infos stehen 
zum Download zur 

Verfügung.

BOS-EINSATZDROHNEN
Arbeitsgruppe stellte Status quo vor  

Zukun�  mehr Drohnen im 
Einsatz sehen werden und 
dadurch die Sicherheit für 
die Bevölkerung weiter er-
höht wird“, sagt Austro 
Control Geschä� sführerin 
Valerie Hackl. 

Intensive Ausbildung 
für Drohnen-Piloten
„Drohnen können eine 
wichtige Ressource im 
Einsatzfall sein und wich-
tige Informationen für 
den Einsatzleiter liefern. 
Sie stellen aber auch ein 
gewisses Risikopotential 

dar. Ein sorgfältiger und verantwortungsvoller Um-
gang mit Drohnen im Einsatz- und Ausbildungsfall 
sind Grundvoraussetzungen für die sichere Anwen-
dung“, so Martin Gurdet vom Bundesverband des 
Österreichischen Bergrettungsdienstes. Die Gefah-
ren von Kollisionsunfällen in der Lu� , Personen- 
und Sachschäden durch abstürzende oder defekte 
Drohnen und Schnittverletzungen durch rotierende 
Propeller gilt es zu vermeiden. Um diesem Sicher-
heitsaspekt besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken, gibt es seit heuer in Zusammenarbeit mit der 
Austro Control, dem ÖAMTC und der Flugschule 
FlyWest einen Lehrgang für Einsatzorganisationspi-
loten.

Dazu wurden bereits drei Pilotlehrgänge an Feuer-
wehrschulen unter Beteiligung aller Einsatzorganisa-
tionen mit durchwegs positiver Resonanz durchge-
führt. Diese Ausbildung sowie Trainingseinheiten 
sollen nun für die Zukun�  verankert und regelmäßig 
angeboten werden. Zudem ist ein Drohnenführer-
schein ab einer gewissen Drohnen-Dimension mitt-
lerweile gesetzlich vorgeschrieben. Staatssekretär 
Magnus Brunner betont, dass dieser bereits gut ange-
nommen wird: „Für den neuen Drohnen-Führer-
schein steigen die Registrierungen und Anmeldun-
gen: Aktuell gibt es rund 23.000 Registrierungen und 
rund 34.000 ausgestellte Drohnenführerscheine.“

Zukunftsperspektive
Weiterhin können Einsatzorganisationen Drohnen 
in der OPEN-Kategorie betreiben, welche ursprüng-
lich für private Hobby� ieger gemacht wurde. Sie er-
möglicht die unbürokratische Durchführung von 
Flügen auf Sicht, beispielsweise für einen kurzfristi-
gen Einsatz. Für Flüge außerhalb der Sichtverbin-
dung, zum Beispiel bei einem Absinken der Drohne 
über einem Bachlauf oder der weitreichenden Per-
sonensuche– kann die Kategorie SPECIFIC zum 
Einsatz kommen. An einer diesbezüglichen Lösung 
für BOS-Drohnen wird derzeit gearbeitet.
In diesem Zusammenhang ist Franz Jelinek, Chef 
des Stabes im Bundesrettungskommando des Roten 
Kreuzes, froh über das, was im Rahmen der gelten-
den Vorschri� en schon möglich ist: „Jetzt freuen wir 
uns darauf, auch bei den nächsten Schritten gut mit 
den Behörden zusammenzuarbeiten und auszulo-
ten, was in Zukun�  möglich sein soll. Drohnen sind 
kein � üchtiges Spielzeug, sondern gekommen, um 
zu bleiben. Es braucht auch für Drohnenpiloten der 
BOS einen gesetzlichen Handlungsspielraum, um 
auch kurzfristig unter größter Vorsicht ohne direkte 
Sichtverbindung zu � iegen, in die Ausbildung unse-
rer Piloten wurden solche Risikoabschätzungen 
schon inkludiert.“ 

Drohneneinsatz der Feuerwehr nach EU-Drohnenverordnung 
Die Verwendung von Drohnen durch die Feuerwehr unterliegt nun der 
allgemein gültigen EU-Drohnenverordnung. Derzeit sind damit Flüge in der 
Kategorie Open möglich, Szenarien für den Einsatz in der höherwertigen 
Kategorie Speci� c werden derzeit ausgearbeitet. Alle Feuerwehreinheiten 
müssen darauf achten, dass die neuen Regelungen eingehalten werden. 
Feuerwehrkommanden sind, ähnlich wie beim Betrieb eines Kfz im Straßenver-
kehr, dafür verantwortlich, dass alle Au� agen bezüglich Drohnenführerschein, 
Betreiberregistrierung und Versicherung sowie die Bestimmungen zur 
Durchführung von Flügen eingehalten werden. Es gibt keine Ausnahmen für 

Feuerwehreinsätze!
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EU-DROHNENVERORDNUNG AB 2021
Tabelle zur Artikel-Serie in FEUERWEHR.AT, aktualisierte Version vom 2.12.2020

OFFEN
Betrieb in der Kategorie „Open“, A1 bis A3

(keine Bewilligung notwendig)

SPEZIFISCH
Betrieb in der Kategorie „Specific“ 

(Bewilligung erforderlich)

ZERTIFIZIERT
Betrieb in der Kategorie „Certified“

(Bewilligung erforderlich)

A1 A2 A3

KATEGORIE OPEN   kein Flug über Menschenansammlungen, max. 120 m Flughöhe, direkte Sichtverbindung

Dr
oh

ne Klasse Eigenbau C0
Alt-

gerät *
C1

A1 Übergangs-

regelung ***
C2  **

A2 Übergangs-

regelung *** C3 C4
Eigen-

bau

Alt-

gerät *

A3 Über-

gangsr. ***

Masse < 250g und <19m/s < 250g < 900g / <80J < 500g < 4 kg < 2kg < 25 kg 2 - 25 kg

Be
tri

eb
 

Unter-
kategorie

A1 A2 A3

Betriebs-
beschrän-
kungen

darf über unbeteiligten 

Personen fliegen (sollte 

vermieden werden)

kein geplanter Flug über unbeteiligten 

Personen (Bereich verlassen, wenn es 

doch passiert)

30 m Abstand zu 

unbeteiligten Personen 

(Reduktion auf 5 m im 

Low-Speed-Modus)

Abstand von 
50 m zu 

unbeteiligten 

Personen

Flug mit großem Abstand zu unbeteiligten 

Personen, 150 m Abstand zu Wohn-, 

Gewerbe-, Industrie- oder Freizeitgebieten

Dr
oh

ne
nb

et
re

ib
er

 / 
-p

ilo
t Betreiberre-

gistrierung ****

Spielzeug: NEIN

Drohne ohne Kamera: NEIN 

Drohne mit Kamera: JA

ja ja ja

Piloten-
ausbildung

keine 
Ausbil-

dung

Benutzerhandbuch 

lesen

- Benutzerhandbuch

- Online-Training

- Online-Theorieprüfung

- Benutzerhandbuch 

- Online-Training + Online-Theorieprüfung

- selbst durchgeführtes Praxistraining in A3 

- schriftliche Theorieprüfung (A2-Zertifikat)

- Benutzerhandbuch

- Online-Training

- Online-Theorieprüfung

Mindestalter
Pilot

keines
16, außer 
bei Spiel-

zeugen

16 
Jahre

16 Jahre 16 Jahre 16 Jahre

Versicherung ja, wenn registrierungspflichtig ja ja

*   Altgerät ohne CE-Klassenkennzeichnung, vor 1.1.2023 in Verkehr gebracht

**   Betrieb auch in A3 möglich

***  nur bis 1.1.2023 gültig

****  Registrierung: Mindestalter für Betreiber 18 Jahre

Quellen: EASA, Austro Control
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Sie sparen sich  
Zeit, wir nehmen  
uns Zeit 
Vereinbaren Sie vorab einen 
Termin in Ihrem Finanzamt.

bmf.gv.at/terminvereinbarungen

Nutzen Sie auch weiterhin unsere Onlineservices wie finanzonline.at.
Viele Anliegen lassen sich so am einfachsten erledigen. Sie benötigen dennoch
einen persönlichen Termin in Ihrem Finanzamt? Kein Problem. Vereinbaren Sie
diesen bitte unbedingt vorab verbindlich:

• Online über bmf.gv.at/terminvereinbarungen oder
• Telefonisch unter der Nummer 050 233 700

So ersparen Sie sich unangenehme Wartezeiten und wir können uns im 
Vorfeld auf Ihre Fragen vorbereiten.
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